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Leihschein zur Präsenznutzung in der Bibliothek 
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 
__________________________________________________________________________ 

Nachname, Vorname ______________________________________________________________ 

Geburtsdatum  ______.______.____________ 

Benutzernummer    0  0  8  4 

Unter Anerkennung der Benutzungsordnung der Universitätsbibliothek Braunschweig habe ich 
zur alleinigen Benutzung in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten der Bibliothek erhalten 

Verfasser/Titel: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Signatur: ______________________________________________________________ 

Ich verpflichte mich, 

 den Band nur in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten der Bibliothek zu nutzen
 den Band sorgfältig zu behandeln
 Kopien/Fotografien nur nach vorheriger Genehmigung durch die Bibliothek anzufertigen
 den Band vor dem Verlassen der Bibliothek an der Leihstelle zurückzugeben
 etwaige Auflagen der Bibliotheksmitarbeiter/innen anzuerkennen.

Mir ist bewusst, dass Zuwiderhandlungen Einschränkungen in den Nutzungsmöglichkeiten der 
Universitätsbibliothek nach sich ziehen können. 

Braunschweig, den      ___________________________________ 

(Unterschrift) 

  NS-Literatur (ggf. ankreuzen) 

Ich erkläre hiermit, dass ich den Band ausschließlich persönlich und nur zu wissenschaftlichen 
Zwecken nutzen und die hinsichtlich NS-Literatur relevanten Bestimmungen des Strafgesetz-
buchs (insbes. §§ 80a, 86, 130 u. 131) sowie des Jugendschutzgesetzes (insbes. §  15) beach-
ten werde (weitere Hinweise auf der Rückseite). 

Braunschweig, den      ___________________________________ 
            (Unterschrift) 

UB-Vermerk bei NS-Literatur:  

Benutzer/in ist volljährig.         ___________________ 

    Datum / Handzeichen 



Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 80a Aufstacheln zum Angriffskrieg 

Wer im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) zum 
Angriffskrieg (§ 80) aufstachelt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

§ 86 Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen 

(1) Wer Propagandamittel

1. einer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten Partei oder einer Partei oder Vereinigung, von der unanfechtbar festge-
stellt ist, daß sie Ersatzorganisation einer solchen Partei ist, 
2. einer Vereinigung, die unanfechtbar verboten ist, weil sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völker-
verständigung richtet, oder von der unanfechtbar festgestellt ist, daß sie Ersatzorganisation einer solchen verbotenen Vereinigung ist, 
3. einer Regierung, Vereinigung oder Einrichtung außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes, die für die Zwecke einer der in 
den Nummern 1 und 2 bezeichneten Parteien oder Vereinigungen tätig ist, oder 
4. Propagandamittel, die nach ihrem Inhalt dazu bestimmt sind, Bestrebungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen, 
im Inland verbreitet oder zur Verbreitung im Inland oder Ausland herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt oder in Datenspeichern öffentlich 
zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

[…] 

§ 130 Volksverhetzung 

[…]

 (2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. Schriften (§ 11 Absatz 3), die zum Hass gegen eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner 
Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie 
auffordern oder ihre Menschenwürde dadurch angreifen, dass sie beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden,
a) verbreitet, 
b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder 
d)herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonne-
ne Stücke im Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder 
2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene 
Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 
öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. 
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in 
einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht 
oder rechtfertigt. 
(5) Absatz 2 gilt auch für Schriften (§ 11 Abs. 3) des in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Inhalts. 

[…] 

§ 131 Gewaltdarstellung 

(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche 
des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt,
1. verbreitet, 
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder 
4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonne-
ne Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. 

[…] 

Jugendschutzgesetz (JuSchG) 

§ 15 Jugendgefährdende Trägermedien 

(1) Trägermedien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 24 Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen nicht
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden, 
2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt 
oder sonst zugänglich gemacht werden, 
[…] 

(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen, ohne dass es einer Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, schwer 
jugendgefährdende Trägermedien, die 
1. einen der in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184, § 184a, 184b oder § 184c des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte haben, 
2. den Krieg verherrlichen, 
3. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren, in einer die Menschenwürde verlet-
zenden Weise darstellen und ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne dass ein überwiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser 
Form der Berichterstattung vorliegt, 
3a. besonders realistische, grausame und reißerische Darstellungen selbstzweckhafter Gewalt beinhalten, die das Geschehen beherrschen, 
4. Kinder oder Jugendliche in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung darstellen oder 
5. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit schwer zu gefährden. 

               […]
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